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Die ständige Wohnstätte – ein ständiger  
unsicherheitsfaktor
von ra sigmund Perwein, reichert & reichert, singen/hohentwiel

| Die ständige Wohnstätte ist ein wichtiges tatbestandsmerkmal im oecD-
ma und in zahlreichen einzel-Dba zur klärung der abkommensrechtlichen 
ansässigkeit einer natürlichen Person. immer wieder kommt es in der  
Praxis zu Problemen, wenn eine natürliche Person in beiden Vertragsstaa-
ten über einen Wohnsitz verfügt, sich dort längere Zeit aufhält und beruflich 
tätig ist. Die Voraussetzungen der ständigen Wohnstätte sind angesichts 
der geringen anzahl von höchstrichterlich entschiedenen Fällen nach wie 
vor nicht abschließend geklärt. Der vorliegende beitrag unternimmt den 
Versuch einer systematisierung und bildung von Fallgruppen. |

1. Bedeutung der ständigen Wohnstätte
nach art. 4 abs. 1 oecD-ma (und entsprechenden regelungen in zahlreichen 
einzel-Dba) ist eine natürliche Person in dem Vertragsstaat ansässig, in dem 
sie nach dem recht dieses staates unbeschränkt steuerpflichtig ist. kommt 
es auf diese Weise zur Doppelansässigkeit, bestimmen art. 4 abs. 2 oecD-
ma und die entsprechenden (zum teil abweichenden) regelungen in den 
einzel-Dba, in welchem Vertragsstaat die natürliche Person als ansässig 
gilt, indem nacheinander verschiedene kriterien (ständige Wohnstätte, mit-
telpunkt der lebensinteressen, gewöhnlicher aufenthalt, staatsangehörig-
keit) abgeprüft werden, wobei nicht alle einzel-Dba alle kriterien vorsehen 
bzw. nicht immer in derselben reihenfolge. Die ständige Wohnstätte ist nach 
dem oecD-ma und zahlreichen einzel-Dba das erste Prüfkriterium und des-
halb von entsprechender bedeutung. Dabei sind grundsätzlich vier Fallkon-
stellationen zu unterscheiden: 

1. besteht nur in einem Vertragsstaat eine ständige Wohnstätte, dann gilt der 
steuerpflichtige in diesem staat als ansässig.

2. besteht in beiden Vertragsstaaten eine ständige Wohnstätte, so gilt der 
steuerpflichtige in dem staat als ansässig, in dem der mittelpunkt der le-
bensinteressen liegt.

3. in manchen Fällen hat der andere Vertragsstaat gleichwohl ein besteue-
rungsrecht (sog. überdachende besteuerung), z.b. nach art. 4 abs. 3 Dba 
schweiz.

4. mitunter führt die ständige Wohnstätte zu sonderanknüpfungen, z.b. nach 
art. 4 abs. 2 nr. 5 Dba belgien.
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2. Vom BFh entschiedene Fälle
�� bFh 23.10.85, i r 274/82, bstbl ii 86, 133: Der steuerpflichtige zog mit sei-
ner Familie für rund ein Jahr (von ende Juni bis anfang Juli des Folgejah-
res) nach spanien und bekam dort von seinem arbeitgeber eine möblierte 
Wohnung zur Verfügung gestellt, während sein eigenheim in Deutschland 
in dieser Zeit voll möbliert und unvermietet blieb. streitig war, ob (auch) die 
Wohnung in spanien als ständige Wohnstätte anzusehen war. Der bFh hat 
dies – anders als das Fg köln – bejaht. 

�� bFh 16.12.98, i r 40/97, bstbl ii 99, 207: Der steuerpflichtige mit Familien-
wohnsitz in der schweiz mietete in Deutschland zunächst ein möbliertes 
Zimmer und später eine Wohnung an, die er selbst ausstattete. er hielt 
sich über einen Zeitraum von ca. vier Jahren an ca. 50 tagen im Jahr in 
Deutschland zur ausübung einer beratertätigkeit auf. Der bFh hat das 
möblierte Zimmer und die spätere Wohnung – anders als das Fg köln – als 
ständige Wohnstätte angesehen. 

�� bFh 5.6.07, i r 22/06, bstbl ii 07, 812: Der steuerpflichtige mit Wohnsitz in 
der schweiz besaß in Deutschland eine eigentumswohnung, die er über 
einen Zeitraum von fünf Jahren (nach behauptung des Finanzamtes an 
mindestens 50 tagen im Jahr) zu arztbesuchen, bankgeschäften (es waren 
bei deutschen kreditinstituten erhebliche kapitalbeträge angelegt) und zu 
reinigungszwecken aufsuchte. Der bFh hat eine ständige Wohnstätte in 
Deutschland – anders als das Fg baden-Württemberg – bejaht. 

3.  Definition ständige Wohnstätte und abgrenzung vom 
Wohnsitz

ständige Wohnstätte und Wohnsitz sind nicht identisch, was sich alleine dar-
aus ergibt, dass ansonsten die gestufte ansässigkeitsprüfung gemäß art. 4 
abs. 2 oecD-ma keinen sinn ergäbe. Die ständige Wohnstätte ist vielmehr 
ein qualifizierter Wohnsitz (bFh 23.10.85, i r 274/82, bstbl ii 86, 133). Die 
ständige Wohnstätte ist weder in den abkommen selbst noch im nationalen 
recht definiert.  

in abschnitt ii. des oecD-musterkommentars finden sich zu art. 4 abs. 2 
oecD-ma folgende Definitionen:

�◼ abschn. II OecD-Mk

Ziffer 12 (Dauernde Nutzung)
„(…) es muss sich um eine ständige Wohnstätte handeln, d.h. die natürliche Per-
son muss sie zur dauernden nutzung bestimmt und beibehalten haben, im ge-
gensatz zu einem aufenthalt an einem bestimmten ort unter umständen, die 
eindeutig erkennen lassen, dass der aufenthalt von kurzer Dauer sein soll.“ 
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Ziffer 13 (Ständige Verfügbarkeit)
„Zum begriff der ständigen Wohnstätte sei bemerkt, dass jede Form einer Wohn-
stätte in betracht kommt (häuser oder Wohnungen, die der natürlichen Person 
gehören oder von ihr gemietet sind, oder gemietete möblierte Zimmer). ent-
scheidend ist, dass es sich um eine ständige Wohnstätte handelt; dies erfordert 
Vorkehrungen der natürlichen Person dafür, dass ihr die Wohnstätte jederzeit 
ständig zur Verfügung steht und nicht nur gelegentlich für aufenthalte, die ihrem 
anlass nach notwendigerweise nur von kurzer Dauer sein können (Vergnügungs-, 
geschäfts- oder studienreise, lehrgänge u.Ä.).“

Der bFh definiert die ständige Wohnstätte als räumlichkeiten, die nach art 
und einrichtung zum Wohnen geeignet sind, über die der steuerpflichtige 
verfügen kann und die er regelmäßig nutzt, wobei dies nicht ständiges be-
wohnen der Wohnung oder ein mindestmaß an nutzung in einem Veranla-
gungszeitraum voraussetzt (bFh 16.12.1998, i r 40/97, bstbl ii 99, 207). Dabei 
stellt der bFh auf eine langfristige rechtsposition ab, ob die intensität der 
nutzung objektiv auf eine einbindung der Wohnung in das übliche leben des 
steuerpflichtigen hindeutet, auf die häufigkeit der nutzung und darauf, ob 
die aufenthalte jeweils gleichmäßig auf das Jahr verteilt sind (bFh 5.6.07, i r 
22/06, bstbl ii 07, 812).

Demgegenüber liegt nur ein Wohnsitz vor, wenn die Wohnung unter umstän-
den innegehalten wird, die darauf schließen lassen, dass die Wohnung beibe-
halten und benutzt wird. eine ständige tatsächliche nutzung ist aber nicht 
begriffsmerkmal eines Wohnsitzes (bFh 16.12.98, i r 40/97, bstbl ii 99, 207). 

Das Verhandlungsprotokoll zum Dba schweiz vom 11.8.71 (bstbl i 75, 479) 
enthält eine negativdefinition der ständigen Wohnstätte. Darin heißt es:

�◼ auszug Verhandlungsprotokoll zum DBa Schweiz vom 11.8.71

... „als ständige Wohnstätte gelten nicht eine Wohnung oder räumlichkeiten, die 
nach charakter und lage ausschließlich erholungs-, kur-, studien- oder sport-
zwecken dienen und nachweislich nur gelegentlich und nicht zum Zwecke der 
Wahrnehmung wirtschaftlicher und beruflicher interessen verwendet werden. ...“

Daraus hat der bFh einige allgemeine aussagen abgeleitet (bFh 5.6.07, i r 
22/06, bstbl ii 07, 812):

�� so ist eine Wohnung nicht dann bereits ständige Wohnstätte, wenn sie an-
lässlich der erledigung wirtschaftlicher angelegenheiten genutzt wird. 

�� andererseits führt danach die regelmäßige nutzung einer Wohnung im Zu-
sammenhang mit einer wirtschaftlichen tätigkeit zur begründung einer 
ständigen Wohnstätte. 

�� bei einer stets nur an wenigen tagen genutzten Wohnung kommt es auch 
dann nicht zur begründung einer ständigen Wohnstätte, wenn sie aus an-
lass wirtschaftlicher betätigung genutzt wird.
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4. Systematisierung und Versuch einer Fallgruppen-Bildung
Für die annahme einer ständigen Wohnstätte lassen sich aus der rechtspre-
chung des bFh folgende tatbestandsmerkmale identifizieren

�� zum Wohnen geeignete räume, 
�� die der steuerpflichtige aufgrund einer rechtsposition (tatsächliche Verfü-
gungsmacht genügt nicht) längerfristig ständig  nutzen kann,

�� und die er gleichmäßig verteilt auf das Jahr tatsächlich aufsucht.

Der bFh lehnt es ab, ein mindestmaß an nutzung als kriterium für eine stän-
dige Wohnstätte anzusehen (bFh 16.12.98, i r 40/97, bstbl ii 99, 207). Da er 
aber gleichzeitig eine regelmäßige, gleichmäßig über das Jahr verteilte nut-
zung für das Vorliegen einer ständigen Wohnstätte verlangt (bFh 5.6.07, 
i r 22/06, bstbl ii 07, 812), muss es ein mindestmaß an nutzung geben, weil 
sonst das erfordernis der gleichmäßigen Verteilung auf das Jahr inhaltsleer 
wäre. berücksichtigt man ferner, dass die Wohnung in das übliche leben des 
steuerpflichtigen eingebunden sein muss, was aus der intensivität der nut-
zung abzulesen sein soll (bFh 5.6.07, i r 22/06, bstbl ii 07, 812), so ist m.e. 
schwer vorstellbar, dass die nutzung einer Wohnung an max. 36 tagen im 
Jahr (das sind gerade mal ca. 10 % des Jahres) zur begründung einer ständi-
gen Wohnstätte führen kann, jedenfalls dann nicht, wenn die nutzung un-
gleichmäßig aufs Jahr verteilt ist, also z.b. 20 tage im Juli, 10 tage im august 
und 6 tage im Dezember.

achtung | unklar ist, ob die nutzung einer Wohnung im Zusammenhang mit 
wirtschaftlichen oder beruflichen interessen im belegenheitsstaat ein echtes 
tatbestandsmerkmal der ständigen Wohnstätte ist. man wird dies aus Vor-
sichtsgründen wohl unterstellen müssen. 

hiervon ausgehend lassen sich ganz grob folgende Fallgruppen bilden:

�◼ Systematisierung „Ständige Wohnstätte“ 

Fallgruppe 1 nutzung der Wohnung an max. 36 tagen/
Jahr (rund 10 % des Jahres); keine 
erheblichen wirtschaftlichen oder 
beruflichen interessen im belegenheits-
staat (keine erwerbstätigkeit; allenfalls 
übliches girokonto, sonst kein Vermögen 
oder einkommen)

m.e. keine ständige 
Wohnstätte gegeben

Fallgruppe 2 nutzung der Wohnung an max. 73 tagen/
Jahr (20 % des Jahres); keine erheblichen 
wirtschaftlichen oder beruflichen interes-
sen im belegenheitsstaat (keine erwerbs-
tätigkeit; allenfalls übliches girokonto, 
sonst kein Vermögen oder einkommen); 
nutzung erfolgt ungleichmäßig (z.b. in nur 
einem kalenderhalbjahr oder z.b. im 
Januar, im Februar, im Juni und im 
Dezember)

m.e. keine ständige 
Wohnstätte gegeben

tatbestands-
merkmale für die 
ständige Wohnstätte

kein konkretes 
Mindestmaß an 
Nutzung vorgegeben

Zu geringe Nutzung 
im Jahr 

unregelmäßige 
Nutzung und ohne 
wirtschaftliches/
berufliches Interesse
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Fallgruppe 3 nutzung der Wohnung an jedenfalls 50 
tagen/Jahr bei gleichzeitig erheblichen 
wirtschaftlichen oder beruflichen interes-
sen im belegenheitsstaat (erwerbstätigkeit; 
größeres Vermögen und einkommen 
hieraus)

nach dem bFh  
ständige Wohnstätte 
gegeben

Fallgruppe 4 nutzung der Wohnung an mehr als 73 
tagen/Jahr

ständige Wohnstätte 
unabhängig von 
sonstigen kriterien 
gegeben

PraxIShINWeISe |
1. in Fällen, in denen ein Problem mit der ständigen Wohnstätte bereits besteht, 

mag die vorstehende Fallgruppen-betrachtung ggf. als argumentation gegen 
die gegenteilige auffassung des  Finanzamtes dienen.

2. kommt es erst durch den erwerb oder die anmietung von räumen zur Frage 
der begründung oder nichtbegründung einer ständigen Wohnstätte, sollte der 
mandant selbst dann, wenn Fallgruppe 1 gegeben wäre, vor dem erwerb/der 
anmietung einer Wohnung eindringlich gewarnt und aufgeklärt werden.

3. ratsam ist es – jedenfalls wenn das Dba schweiz zur anwendung kommt – vor 
dem erwerb oder der anmietung von räumen eine verbindliche auskunft des 
Finanzamtes einzuholen. Die schwierigkeit besteht dabei darin, dass die zu-
künftige (zumeist private) praktische lebensführung des mandanten durch 
den (positiv beschiedenen) bescheid determiniert wird. Die herausforderung 
besteht dann darin, mit dem mandanten ein realistisches und praktikables zu-
künftiges nutzungsverhalten festzulegen und dem antrag zugrunde zu legen. 

5. Fazit
Die ständige Wohnstätte ist ein minenfeld und sollte in der Praxis in geeigne-
ten Fällen nur mit dem „schutzanzug“ der verbindlichen auskunft des Fi-
nanzamtes betreten werden. Die vorstehenden Fallgruppen mögen dazu als 
entscheidungs- und argumentationshilfe dienen.

ZuM autOr | Sigmund Perwein ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt 
für Handels- und Gesellschaftsrecht und Zertifizierter Berater für Internationales Steuer-
recht (DAA) bei der Reichert & Reichert Steuerberater & Rechtsanwaltskanzlei in Singen. 
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